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Wir Wuguſt Seorg, von
2

Gottes Gnaden / Marggraf zu Baden und
Hochberg , Landgraf zu Sauſenberg , Graf zu Sponheim und

Eberſtein , Herr zu Roͤteln, Badenweiler , Lahr , Mahlberg ,
der Landvogtey Ortenau und Kehl ꝛc. ꝛc. Ritter des goldenen
Vlieſes , ꝛc. Ihro Kaiſerlich Koͤnigl. Majeſtaͤten , des Heil . Roͤ⸗

miſchen Reichs und des Loͤbl. Schwaͤbiſchen Kreiſes , wie auch
Ihro Hochmoͤgenden der Herren General⸗Staaten deren verei⸗

nigten Niederlanden beſtellter relpectivsè General der Cavallerie ,
und General⸗Feldmarſchall⸗Lieutenant , auch Obriſter uͤber zwey
Regimenter zu Fuß ꝛc. ꝛc. Entbieten Unſeren ſamtlichen Landes⸗

Angehdrigen und Inwohneren Unſere Gnade , und thun kund :

D⁰ zwar Unſere in GOtt ruhende Vor⸗Elteren aus Landesvaͤt⸗
terlicher Vorſorge fuͤr Dero getreue Unterthanen Sich zerſchie⸗
dentiich angelegen ſeyn laſſen , ſolche ſowohl allgemein⸗ als auch
beſondere Verordnungen von Zeit zu Zeit zu errichten , wor⸗

durch theils ein behutſam und vorſichtiger Umgang mit Feuer

und Licht , theils eine beſſere Einricht⸗ und Verwahrung deren

Gebaͤuen und Feuer⸗Staͤtten vor Feuers⸗Gefahr , theils aber ,
bey einem⸗ nach der Verhaͤngniß des groſen GOttes dannoch
ausbrechenden Feuer , gute Anſtalten zum Loͤſchen eingefuͤhret
und dadurch denen oͤffteren leidigen Feuers⸗Bruͤnſten , und dar⸗
aus entſtehenden Schaden nach Moͤglichkeit vorgebogen werden

moͤgte;

So iſt Uns nichts deſtoweniger waͤhrend dem Antritt Un⸗
ſerer Landes⸗Regierung nicht nur mehrmal beſchwerſam hinter⸗
bracht worden , und haben Wir zum Theil Selbſt bedauerlich
wahrnehmen muͤſſen, daß ſothane heilſame Verordnungen groͤ⸗
ſten theils auſſer Acht geſetzt 3 ſondern es iſt Uns auch
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zugleich gehorſamſt vorgetragen worden, daß dieſe Verordnun⸗

gen nach denen dermahligen Umſtaͤnden hie und da einer naͤheren
Beſtimm⸗ und Erweiterung bedaͤrften.

Wir haben Uns dahero aus einem gleichmaͤßigen Antrieb

einer beſtgemeinten Landesvaͤtterlichen Sorgfalt fuͤr die Aufrecht⸗
erhaltung und das Wohl Unſerer lieben Unterthanen veranlaſ⸗
ſet gefunden , mehrerwehnte Verordnungen neuerlich uͤbergehen⸗
noͤthiger Orten naͤher beſtimmen und vermehren , fort in gegen⸗

waͤrtiger algſemeinen Verordnug vereinbaren und dieſe zu Je⸗
dermanns Wiſſenſchafft bekannt machen zu laſſn . Ordnen

und befehlen demnach gnaͤdigſt:

Erſter Theil .
Die Vorſicht in dem Umgang mit Feuer und

Licht betreffend .

K 1

WM. und jede Inwohnere Unſerer Fuͤrſtlichen Landen ſollen
mit Feuer und Licht behutſam umgehen , hauptſaͤchlich

aber ein jeder Hausvatter hierauf beſtmoͤgliche Aufſicht tragen ,
und nicht nur die deßfallſig⸗ zuverlaͤßige Beſtellung bey ſeinem
Geſinde und ſonſtigen Hausgenoſſenen machen , ſondern auch
das⸗ und dieſelbe ſtets alles Fleißes und Ernſtes hierzu anmah⸗

nen , und anhalten ; Inſonderheit aber wird hiemit eingeſchaͤr⸗
fet : daß ſich

F I .

Niemand unterfangen ſolle , mit offenem brennenden Licht,
Kien⸗ und Feuer⸗Spaͤnen , oder Schleißen , Stroh⸗Wiſch ,
gluͤenden Kohlen und dergleichen in die Staͤlle , Scheuren , und

Schoͤpfe zu gehen , ſondern die darinnen vorhabende Arbeiten mit

Heu , Strohe dꝛc, alle taͤglich, ehe es Nacht wird , zu verrichten ,
um den naͤchtlichen Eingang zu verhuͤten. In Faͤllen aber ,
wo dieſer unvermeidlich iſt , ſich wohlverwahrter Laternen zu ge⸗

brauchen ; Und weil es auch vielfaͤltigzu geſchehen pfleget , daß
die Haushaltungen nicht mit Feuerzeugen verſehen ſind , und ſo⸗
dann , wann ſie Feuer anmachen wollen , bey ihren Nachbaren
gluͤende Kohlen abholen und offen uͤber die Straſſe , oder durch
die Hoͤfe tragen , ſolches aber ebenfalls hoͤchſt gefaͤhrlich
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ſolle dieſes gleichermaßen verbotten⸗und jede Haushaltung im⸗

mer mit einem Feuer⸗Zeuge verſehen ſeyn .

K u .

Da die⸗ Uns noch immer unvergeßliche betruͤbte Erfah⸗

rung gelehret hat , daß durch unvorſichtiges Taback⸗Rauchen
eine große Feuers⸗Brunſt in Unſerer Fuͤrſtlichen Reſidenz⸗Stadt
dahier in dem Jahr 1727 . ausgekommen , und dieſe in die

Gefahr der voͤlligen Einaͤſcherung verſetzet worden ſeye : So
befehlen Wir hierdurch wiederholter , daß ſich Jedermann nicht
nur in Schlaf⸗ und anderen Kammeren unter dem Tach des

Taback⸗Rauchens gaͤnzlichen enthalten , ſondern auch dicjenige ,

welche Pferde und anderes Viehe halten , oder Wirthſchaft
treiben , dahin bedacht ſeyn ſollen , damit weder ſie ſelbſt , noch ei⸗

nig ihres Geſinds , oder fremder Fuhrleuten und Gaͤſten mit an⸗

gezuͤndeten Tabacks⸗Pfeifen , wan auch gleich dieſelbe mit De⸗

ckel verſehen waͤren, in die Staͤlle , Scheuren , Schoͤpfe, oder

wohl gar auf die Strohe⸗ und Heu⸗Boͤden gehen . Im Fall
aber der eint⸗ oder andere in ohnverbottenen Orten , wo keine

Gefahr zu beſorgen iſt , gleichwohl Taback rauchete , ſo hat

derſelbe wohl in Obacht zu nehmen , daß er niemahlen die an⸗

ebrante Pfeife ohnausgeklopft und ohnausgeſaͤuberet in Sack

ſecke; als wordurch anſonſten , wenn beſonders die Kleider vor

dem Schlafengehen an Bettladen oder andere gefaͤhrliche Orte

gehenket , oder geleget werden , bey noch verborgener feuriger
Aſche offters großes Ungluͤck entſtehen kan .

w .

Alle feuerfangende Sachen , als Hanf , Holz , Pulver , Sal⸗

peter , und dergleichen , ſollen allzeit wenigſtens 6. Schuhe weit

von denen Feuer⸗Staͤtten und Caminen in beſonderen Behaͤltnu⸗

ßen oder ſonſt wohl verwahrter geleget , Heu und Strohe⸗Vor⸗
rath aber niemahlen in Haͤußern, wo Feuer und Licht gehalten
wird , ſondern alleinig in denen Scheuren aufbehalten werden .

Auch wird Jedermann verwarnet , das brennende Licht bey dem

Schlafengehen nahe an das Bett und Umhang zu ſtellen , oder

wohl gar , wie es oͤffters zu geſchehen pfleget , auf den Stuhl ,
Tiſch , Fenſter⸗Geſimß oder ſonſten auf Holz blos aufzukleben .

3

Von denen Handels⸗Leuten ſoll der Pulver⸗Vorrath ,
welcher niemahl 20 . Pfund uͤberſteigen darf , jederzeit auf den
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oberſten Boden des Hauſes in Verwahrung geſtellet , niemal

uͤber 5 . Pfunde davon im Laden behalten , dieſes wohl verwahret ,

bey Erdfnung deren Pulver⸗Faͤßlen, hoͤlzerne Haͤmmer oder ſonſtige

Inſtrumenten von Holz gebrauchet , niemals des Nachts ver⸗

kauft , auf den Speicher oder Boden getragen , oder von dar

abgehohlet , ſondern alle dieſe Arbeit bey Tage verrichtet , und

uͤberhaupt vorſichtig damit umgegangen werden .

6. Vi.

Inſonderheit ſolle das Pulver wie auch geladenes Gewehr

vor denen Kindern wohl verwahret , und von denen Eltern ge⸗

naue Aufſicht getragen werden , daß ihnen nichts dergleichen un⸗

ter die Haͤnde kommen moͤge.

F. VII .

Die Aſche und Kohlen ſollen alle Abend vor dem Schla⸗

fengehen auf denen Herden , oder wo ſonſt Feuer gehalten wird ,

fleißtg zuſammen gekehret , und von Feuers⸗Gefahr wohl verſor⸗

get werden , und die Aſche ſolle Niemand , ehe ſie recht wohl

erkaltet iſt , von dem Platz , auch alsdann nicht oben in das

Haus , weniger in hoͤlzerne Gefaͤſſe, als Zuͤber , Stuͤbich , oder

Simmern , ſondern in die Keller , oder an einen ſonſtigen dazu

wohl bereiteten ohnſchaͤdlichen Ort auf ebener Erde bringen und

allda verwahren . Auch ſollen keine Kohlen und Brenn Holz ,
wie es dem Vernehmen nach hie und da, beſonders in Unſerer Fuͤrſt⸗

lichen Reſidenz⸗Stadt dahier hoͤchſt gefaͤhrlich und ſtraͤflich zu

geſchehen pfleget , auf denen Speicheren , ſondern erſtere in de

nen Kelleren , letzteres aber in denen Hoͤfen und Schoͤpfen bis

auf ein halbes Claffter , ſo gleichwohl an unſchaͤdlichen Orten

zum taͤglichen Gebrauch ins Haus gebracht werden kan , aufbe⸗

halten und die Speicher von dem wuͤrklich darauf befindlichen

Holz und Kohlen in Zeit vier und zwanzig Stunden , von Ver⸗

kändung dieſer Verordnung anzurechnen , geraumet werden .

§ VII .

Niemand ſolle ſich geluͤſten laſſen , entweder bey Tag oder

Nacht einiges Brennholz in denen ſogenanten Rauch⸗ oder O⸗

fen⸗Löchern zu doͤrren oder wohl gar Abends vor dem Schla⸗
fengehen die Defen annoch voller Holz , um ſolches zum kuͤnfti⸗
gen Feuer bequemer zu machen , zu ſtecken; Weßhalben jeder

Hausvatter vor dem Schlafengehen ſelbſt nachzuſehen ,
——minder
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minder ſein zum Feueren beſtelltes Geſinde anzuweiſen hat , daß
daſſelbe die Ofen⸗Locher und Schornſteine , ſo weit mit dem Be⸗ſen gereichet werden kan , wenigſt alle Woche , fleißig abkehren
und ſauber halten ſolle .

§. IX .

Alle Arbeiten , dabey leicht ein Brand entſtehen koͤnnte, als :
Hechlen und dergleichen , ſollen bey Vermeidung der ſchon dar⸗
auf geſetzten Strafe von 10 . nthlr . nicht bey Nacht , ſondern
bey hellem Tage verrichtet , oder wenn Jemand dannoch die
Nacht hindurch hechlen wollte , ſolches nirgends , als in denen
beſondern Hechelhuͤtten, weßhalben hierunter weitere Verord⸗
nung geſchehen ſolle , unternommen⸗das Hanf oder Flachsbre⸗
chen und doͤrren aber bey nemlicher Strafe niemal anderſtwo,dann im freyen Feld unterfangen werden , und , wo das Dre⸗
ſchen Morgens oder Abends bey Licht unvermeidlich geſchehen
muß , ſoll jeder Hauswirth , ehe er ſolches zulaſſet , oder ſelbſt
thut , dermaßen wohl verwahrte Laternen an ungefaͤhrliche Orte
in die Scheuren ſchaffen , daß dabey keine Gefahr zu beſorgen
ſeyn moͤge.

Das Waſchen , Bauchen , Brandwein⸗Brennen und Di⸗
ſtiliren ſolle ſowohl in Staͤdt⸗ als Flecken und Doͤrfern nirgends ,
als an beſtverwahrten Orten , und beym Tag geſchehen ; wei —
len aber dazu nicht allemahl eine geſicherte Gelegenheit in denen
Haͤuſeren zu finden , oder zu machen iſt : So wird desfalß in
folgendem zweyten Theil weitere Verfuͤgung ergehen .

6. XI .

Denen Hafnern ſolle ihr Geſchirr ebenfalls nicht anderſt,
als auſſer denen Staͤdten und Ortſchafften in wohlverwahrten
Oefen zu brennen erlaubet ſeyn ; welches ſich ohnehin auch auf
das Ziegelbrennen verſtehet .

9. XII .

Diezenige Handwerks⸗Leute , ſo mit Holz umgehen , als
Kiefer , Schreiner , Dreher , Wagner und dergleichen ſollen nicht
mit brennenden Lichtern ohne Laternen , noch mit gluͤenden Koh⸗
len an den Ort , wo ſie ihre Spaͤne liegen haben , gehen , und ,
wann ſie bey Licht arbeiten , noch vor deſſen Anzuͤndung die
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Spaͤne und was vom Holz entbehrlich iſt , aus der Werkſtatt

hinweg raumen , ſonſt aber ihnen bey Licht zu arbeiten nicht er⸗

laubet ſeyn . Sie ſollen ſich beynebens in ihren Werkſtaͤtten
und ſonſt in der Naͤhe des Ortes , wo ihre Spaͤne liegen , ſo

viel moͤglich, des Leimens enthalten , auch in ihre Werkſtaͤtte

keine Caminer oder Herde zum Leimen ſetzen laſſen , ſondern

das Leimen an Orten , wo keine Gefahr des Feuers ſo leicht

zu beſorgen iſt , verrichten .

§. XIII .

Denen Metzgeren bleibet verbotten , kuͤnftig bey Nacht Un⸗

ſchlitt zu ſchmelzen , und Lichter zu ziehen.

§. XIV .

Auch wird das Wachs⸗ und Schoefel⸗ Schmelzen , Firniß⸗

—
auch Butter⸗Ausſieden bey Nachts Zeit

unterſaget .

§. XV .

Alles Schießen nach Voͤgelen oder ſonſten , wie auch das

Racketen , Granaten und Schwermerwerfen in denen Staͤdten
und Doͤrfern , zumahlen um die Scheuren und Staͤlle , oder wo

ſich ſonſten Heu oder Strohe befindet , ſolle wiederhohlter ver⸗

botten ſeyn.

6. XVI .

Die Gaſt⸗Wirthe ſollen kein verdaͤchtiges Geſindel , durch

deren Unvorſichtigkeit leichtlich Feuer entſtehen , oder gar einge⸗

leget werden kan , logiren , denen uͤbrigen Burgern aber , ſie

ſeyen , wer ſie wollen, bleibet alles Beherbergen fremder Leuten

in Gefolg Unſerer ſpecial⸗Verordnung vom 22ten Merz 1763 .

bey der⸗allda ſchon biſtimmten Strafe verbotten .

§. XVII .

Wan Gaſt⸗Wirthe an Gaͤſten, und Hauswirthe an ih⸗

ren Hausgenoſſenen und Geſinde etwas Verdaͤchtiges und die⸗

ſer Ordnung zuwidergehendes wahrnehmen , ſollen ſie ſolches

dem Beamten , oder jeden Orts⸗Schultheißen oder Vorſtehe⸗

ren ohne Verzug anzuzeigen ſchuldig ſeyn , damit Ungluͤck ver⸗

huͤtet , und an der fuͤrzukehrenden Beſtrafung von andern ein

Exempel genommen werde .
§. XVIIl



6. XVII .

Zu einer gleichmaͤßigenAnzeige iſt auch ein jeder Orts⸗In⸗
wohner bey Pflichten verbunden .

6

Derjenige , ſo einem deren hievorſtehenden Artickeln , bey
dem nicht ſchon eine beſondere Strafe bemerket iſt , zuwider
handelt , iſt fuͤr das erſtemahl in 1 . Fthlr . Strafe verfallen .
Wird er zum zweytenmahl betretten , ſo wird die Strafe ver⸗

doppelt . Wuͤrde aber derſelbe noch oͤffters erfunden , ſo iſt Be⸗

richt zu Unſerem Hof - Raths⸗Collegio zu erſtatten , und von

ſolchem der Uebertretter mit groͤſerer willkuͤhrlicher Geld⸗auch
Leihes⸗Strafe zu belegen . Ein gleiches iſt auch zu beobachten ,
wan bey dem Verbrechen gleich im erſtenmahl eine Boßheit
und beſondere Gefahr entdecket wird .

Inſonderheit aber machen ſich die Gaſt⸗ und Haus⸗Wirthe ,
in ſoferne an ihnen ſelbſten eine Zuwidergelebung wahrgenom⸗
men wird , allemahl der doppelten Strafe ſchuldig ; und , wan

ſie die noͤthige Unterricht⸗und Vermahnungen , auch ſelbſtige Ob⸗
und Aufſicht bey ihren Gaͤſten, Haußgenoſſen und Hausgeſinde
unterlaſſen , und deſſen uͤberfuͤhret werden , ſo machen f ſich
benebſt Derenſelben Strafe mittheilhafftig .

§. XXI .

Und gleichwie derjenige , ſo von einem ihme bekant wer⸗

denden Uebertrettungs - Fall die ſchuldige Anzeige bey der Ob⸗
rigkeit machet , nebſt moͤglicher Verſchweigung ſeines Namens ,
auch die Helfte der verwuͤrkten Strafe zu beziehen hat ; alſo ſolle
im Gegentheil derjenige , welcher von einem ſolchen Vergehen
eines anderen Nachricht erlanget , ſolches aber der Obrigkeit
anzuzeigen unterlaſſet , auf Erfahrung mit der nemlichen Stra⸗
fe , welcher ſich der Verbrecher ſelbſten ſchuldhafft gemacht , ohn⸗
nachſichtlich beleget werden .

§. XXII .

Endlich ſollen die Nacht⸗Waͤchter vornehmlich auch ihre

Sorge auf das Feuer zu wenden erinneret werden, und des

Nachts alle Stunden 8 ſchuldig , auch nicht eher , dann
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zur Winterszeit Morgens um F. Uhr , des Sommers aber nach
gelittener Bett⸗Glock abzuziehen , denenſelben erlaubet ſeyn .

Zweyter Theil .

Die Einricht - und Verwahrung deren Gebaͤuen, beſonders
deren Feuerſtaͤtten vor Feuers⸗Gefahr belangend .

F. XXXII .
nun zu deſto gewuͤrigerer Erzielung des vorgeſetzten Ent⸗

—zwecks nebſt der Vorſicht in dem Gebrauch des Feuer und

Lichts , auch eine vorſichtige Einricht⸗ und Verwahrung deren

Gebaͤuen und Feuerſtaͤtten ſelbſten erforderlich iſt ; So finden

Wir fernerweit zu verfuͤgen noͤthig, daß vorzuͤglich die Camine ,

Camin⸗Schoos , und Feuerſtaͤtte, bey Erbauung neuer Haͤuſer,
nicht allein ohne einig Holzwerk , und in behoͤriger Entfernung

von denen Orten , wo feuerfangende Sachen , als Heu , Strohe ,

Spaͤne , Hanf und dergleichen aufgehoben werden , angerichtet⸗
fondern auͤch die Schornſteine und Caminer ſelbſt an allen vier

Orten wenigſt einen halben Schuhe vom Holz⸗ und Riegel⸗

werk abgeſoͤndert gefuͤhret⸗ inwendig aber anderthalb Schuhe

weit gemacht , keine hoͤlzerne Stangen zu Aufhenkung des Schwei⸗

nen⸗ oder andern Fleiſches zwerch durchgezogen , und wenigſtens bis

auf drey Schuhe uͤber den Giebel hinaus erhoͤhet , auch alle Ca⸗

mine ohne Ausnahme von liegenden⸗oder ſo genanten Camin⸗

Steinen aufgefuͤhret werden ſollen .

§. XXIv .

Denen Maurern wird ſolches bey ihren Pflichten alſo

ſcharf hiermit eingebunden , daß , wan ſie es nicht beobach⸗
ten , und entweder fuͤr ſich ſelbſt , oder auch auf Verlangen des

Bau⸗Fuͤhrers dergleichen Arbeit in jetzt beſchriebener Maas
nicht fertigen , ſie daruͤber jedesmahl ohne Anhorung einiger

Entſchuldigung um 10 . Rthlr geſtraft , und noch dazu die

Arbeite auf ihre eigene Koͤſten zu verbeſſeren , angehalten werden

ſollen .
9. XXV.

Zu deſſen deſto mehrerer Handhabung ſollen jeden Orts⸗
Ober - und Amtleute mit aller Aufmerkſamkeit dahin ſehen ,

damit alle dergleichen neue Gebaͤue ſogleich nach deren Aufrich⸗

tung , und ehe noch ein Feuer darinnen angezuͤndet wird , durch
die



die Feuer⸗Deſchau beſichtiget , pflichtmaͤßig examiniret , und wie

ſie ſelbe der Feuerung halber verwahret befunden , ihnen berichtet,
fort von denenſelben in Gemaͤsheit dieſer Unſerer Verordnung hier⸗
auf ſogleich verfuͤget werde .

§. XVI .

Sollte aber das Camin oder ſonſtige Feuerſtatt bey der Be⸗
ſichtigung allzu liederlich und gefaͤhrlich erfunden werden , ſo ſolle
das oder dieſelbe gleich bey der Beſichtigung ohne weitere Ruck⸗
frage eingeſchlagen werden und bis zur Wiederaufbauung dem
Hausmann das Feueren ohnehin verbotten ſeyn.

§. XXVII .
Und gleichwie ſolchergeſtalten kein neues Gebaͤu ohne die

erforderliche Schornſteine und Caminer in Zukunft mehr errich⸗
tet werden darf ; alſo ſollen auch die ſchon ſtehende Haͤuſer ,
welche keine Schornſteine und Caminer haben , mit ſolchen in⸗
nerhalb Jahr und Tag , von Verkuͤndung gegenwaͤrtiger Ver⸗
ordnung anzurechnen , bey Strafe von 50 . Rthlr verſehen wer⸗
den .

§. XXVIIIl .

An Orten , wo Ziegel und Backenſteine zu haben ſind , ſolle
bey nemlicher Strafe Niemand mehr erlaubet ſeyn , die Haͤu⸗

ſer und Scheuren mit Schindlen oder Strohe zu decken , aller⸗
maſſen die Gefahr des Feuers , beſonders des⸗bey dem geringſten
Wind ſogleich auskommenden Flug⸗Feuers dabey allzu gros
iſt , und das Schindel⸗decken uͤberhin zu hoͤchſt ſchaͤdlicher Ver⸗
wuͤſtung des taͤglich rar⸗ und koſtbarer zu werden beginnenden
holzes gereichet.

§. XIIX .

So viel aber die ſchon vorhandene Strohe⸗und Schin⸗
del⸗Taͤcher betrifft , ſo werden ſolche zwar in ſo lang , bis das
Gebaͤu ganz zuſammengehet , oder eine Haupt⸗Reparation er⸗

fordert , gedultet ; ſollen hingegen nachmals bey obiger Strafe ,
uͤber welche genau zu halten iſt , abgeaͤndert werden .

§ . XXX .
Wir ſtellen jedoch zu dem Ermeſſen Unſerer Ober⸗ und

Beamten lediglich aus , von der⸗in vorſtehenden beeden F§his. ent⸗

C 2 haltenen



haltenen Verordnung in Anſehung einzeler Hoͤfen und ſolcher

Gebaͤuen , welche von andern wenigſtens einige hundert Schrit⸗

te abgeſoͤndert ſtehen , auf dem Lande zu diſpenſiren , ſomit

hiebey Strohe⸗Taͤcher , niemahlen aber Schindel⸗Taͤcher zu ge⸗

ſtatten .

§. XXI .

Zu all obigem Ende ſollen nicht nur gleich nach Verkuͤn⸗

dung dieſer Unſerer Verordnung⸗ ſondern auch in Hinkunft

alle Viertel Jahr die ſchon ſtehende Haͤuſer, und uͤbrige Ge⸗

baͤue, und bey dieſen inſonderheit die Taͤcher, Schornſteine ,

Herde , Back⸗Oefen und Aſchenbehaͤlter durch die Feuer⸗Be⸗

ſchauere , ohne es auf eine Erinnerung ankommen zu laſſen , bey

ſonſt zu gewaͤrtigen habender willkuͤhrlicher Strafe in Augen⸗

ſchein genommen , und wo etwas in Gemaͤßheit dieſer Unſerer

Verordnuug abzuaͤnderen, zu verbeſſeren und herzuſtellen noͤthig

erfunden würde , ſolches ohngeſaumt erinneret , wo aber eine

Augenſcheinliche FeuersGefahr bey einer Feuerſtatt entdecket wuͤr⸗

de , ſolche ſogleich eingeſchlagen⸗ das Feueren bis zur Ordnungs⸗

maͤſigen Wiederherſtellung der Feuerſtatt unterſaget⸗ darauf

nach einer geringen Zeit dem Erfolg nachgefraget , und , da das

Verordnete zu befolgen unterlaſſen worden waͤre, denen Beam⸗

ten , welche die Verbeſſerung auf des Saumigen Koͤſten, aller

Einrede ohngeachtet , alſobald zu verfuͤgen haben , angezeigt

werden .

§. XXXII .

Bey dieſer ſo eben verfuͤgten Beſichtigung ſollen auch in

Unſerer Fuͤrſtlichen Reſidenz⸗Stadt dahier inſonderheit darauf ,

ob die im Jahr 1727 . bey wuͤrklichem Verluſt deren⸗denen

modelmaͤßigen Haͤuſern bisher gnaͤdigſt verliehenen Freyheiten
verordnete Tach⸗ und Brand⸗Mauren in behoͤriger Dicke und

Hoͤhe bis unter das Tach , auch in der Breite bis an das Ende

deren oberen Haus⸗Gaͤngen errichtet worden , geſehen, und wo es

hieran fehlet , ſolches in Zeit eines Jahrs unter wuͤrklicher Gewaͤr⸗

tigung der beſtimmten Strafe herzuſtellen , erinneret , nach Endi⸗

gung dieſer Zeit dem Erfolg nachgeſehen , und der Mangel Un⸗

ſerem Fuͤrſtlichen Ober⸗Amt angezeiget , von dieſem aber Un⸗

ſerem Fuͤrſtlichen Hofraths⸗Collegio alsbald der Bericht hier⸗

uber erſtattet werden , um die Saͤumige wuͤrklich Straffaͤllig

zu erklaͤren , und das weitere zu verfuͤgen.
§. XXXXbIII .



K XXXII .

Und gleichwie der Entzweck der desfallſigen Verordnung
keineswegs vollſtaͤndig erreichet werden kan , wenn nur die
Haͤuſer , und nicht auch zugleich die Scheuren und Staͤlle , als
welche gleicher Feuers⸗Gefahr wie die Haͤuſer ausgeſetzet ſind ,
ebenfalls mit Tach⸗ und Brand⸗Mauren verſehen werden ; Al⸗
ſo befehlen Wir bey der nemlichen Strafe , daß auch die ſchon
erbaute Scheuren und Staͤlle dahier in Zeit drey Jahren , diejenige
aber , ſo neu erbauet werden , gleich anfaͤnglich bey deren Er⸗
richtung mit Brand⸗ und Tach⸗Mauren auch Thoren verſehen
werden ſollen , damit , falls etwa ein bloßes Licht oder ſonſtiges
Feuer gegen Vermuthen durch den Hof getragen wuͤrde , kein

S
1

in das in der Scheuer liegende Heu oder Strohe kom⸗
men koͤnne.

& XxXxIv .

Wir ſehen Uns veranlaſſet , dieſe nemliche Verordnung
auch auf ſamtliche Staͤdte und Flecken Unſerer

Faeſerden
Lan⸗

den hiemit zu erſtrecken , und wollen dahero , daß kuͤnftighin
in all ſolchen Unſeren Staͤdten und Flecken ſamtliche neu er⸗

baut werdende Haͤuſer, Scheuren und Staͤlle gleich bey der
Erbauung mit derley Brand⸗ und Tach⸗Mauren unter Strafe
von 50 . Rthlr . verwahret⸗ an denen ſchon ſtehenden Haͤuſe⸗
ren , Scheuren und Staͤllen aber ſolche in ſechs Jahren nach⸗
geholet werden ſollen .

f . XXXV .

Wir uͤberlaſſen jedoch dem Gutbefinden Unſerer Ober⸗ und
Beamten , hierunter in Anſehung derjenigen Haͤuſer , Scheu⸗
ren und Staͤllen , welche von anderen Gebaͤuen ganz abgeſön⸗
deret ſtehen , auch inſonderheit an denenjenigen Orten , wo die
Mauer⸗Steine nicht anderſt , als mit auffrordentlich groſſen
Köoͤſten zu bekommen ſind / zu diſpenſiren .

§. XXXVI .

Die Bauch⸗Back⸗ und Stuben⸗Oefen ſollen allenthalben
mit eiſernen Thuͤrlen verſehen , und , wan man vom Feuer gehet ,
ohnfehlbar zugemacht⸗ 5 bey der Feuer⸗Beſchau Ruckſicht

˖
werden .

XVI



KXXXVII .
Weilen aber , wie ſchon oben SVo X . erwehnet , nicht alle⸗

mal geſicherte Gelegenheiten zum Bauchen , Waſchen und

FSrandwein⸗Brenuen in denen Haͤuſern anzutreffen oder zu ma⸗

chen ſind ; So haben Unſere Ober- und Amtleute Fuͤrkehrung

zu thun , daß innerhalb eines Jahrs 4 Dato dieſer Verordnung
außerhalb deren Staͤdten , Flecken und Doͤrfern einige gemeine
Waſch⸗ und Brandwein Huͤtten , nach Proportion jeden Ortes

Inwohneren auf gemeine Koͤſten errichtet , zu Wiedererſetzung
dieſes Aufwandes aber und Beſtreitung des Unterhalts der Ge⸗

meinde ſodann von jedem Inwohner , der ſich ſothaner Huͤtten
gebrauchet , ein ſicherer Zinß , welcher mit Ruckſichte auf die

Bau⸗ und Unterhalts⸗Koͤſten von dem Ober⸗ - oder Amtmann

billichmaͤßig zu reguliren iſt , entrichtet - oder aber einem Bur⸗

ger , und , falls keiner hierzu Luſt tragete , einem anderen Orts⸗

Inwohner , die Erbau⸗ und Erhaltung derley Huͤtten gegen den

Genuß des reguliret werdenden Zinßes Beſtandsweiß uͤberlaſſen
werde ; Als welches Wir dem Ermeſſen Unſerer Ober⸗und

Amtleuten , jedoch ſolchergeſtalten lediglich anheim ſtellen , daß
hierunter niemahl ein uͤbermaͤßig⸗ oder gar wucherlicher Profit
geſucht , oder geſtattet werde .

XxXXVIIl

Gleichergeſtalten ſind nichtminder gemeine Hechel⸗Huͤtten
in zimlicher Entfernung von jedem Ort auf freyem Felde zu er⸗

richten .
§. XXXIX .

Auf die nemliche Art haben auch ebengedacht Unſere O⸗

ber⸗ und Amtleute auf Errichtung gemeiner Back⸗Oefen , als

welche Vorſicht zumahlen die aller Orten einzureißen beginnende
Holz⸗Klemme erheiſchet , den ſorglichen Bedacht zu nehmen ,
und uͤber den Vollzug des eint⸗ und anderen nach Verfluß des

15 Jahres Bericht zu Unſerem Hofraths⸗Kollegio
abzugeben .

§. XI .

Die Camin⸗Fegere ſollen jedes Camin , woſelbſt gewöhn⸗
lich ſtets Feuer gehalten wird , alle ſechs Wochen , oder doch
wenigſtens alle zwey Monate⸗denen Beckeren aber alle Monat

zu



*

zu kehren ſchuldig⸗ und wan der Hauswirth es ſchon nicht ver⸗

langte , daſſelbe dannoch ſaͤuberen, und ſolchenfalls dafuͤr dop⸗
pelten Lohn zu forderen und zu nehmen befugt ſeyn . Und
damit jeder Inwohner dieſelbe deſto leichter haben⸗ und brau⸗
chen , auch ſeine etwaige Saumſeligkeit deſto weniger entſchul⸗
digen koͤnne, ſo ſollen ſich die Camin⸗Fegere in denen Staͤdten
und Doͤrfern zur rechten Zeit einfinden , bey denen Hauswirthen
auf denen Doͤrfern von Haus zu Haus anmelden , in denen
Staͤdten hingegen langſam durch die Gaſſen gehen und rufen :
Camin⸗Feger , oder Spazzo Camino ; in deſſen Unterlaſſungs⸗
Fall aber gewaͤrtigen , daß dieſelbe mit empfindlicher Strafe be⸗
leget werden .

§. XII

Und damit endlichen die hieroben mehrmahlen verordneke
Beſichtigungen und ſogenante Feuer⸗Beſchau mit gehöͤriger Wuͤr⸗
kung vorgenommen werden moͤgen; So wollen und befehlen
Wir hiemit gnaͤdigſt, daß hierzu jeden Orts einige taugliche
Gerichts und Raths⸗Verwandte nebſt einigen 239 . —Zimmer⸗ und Maurer⸗Meiſteren beſtellet und dieſe Perſonen in
dem Gerichts⸗Protocoll bemerkt⸗ auch Camin⸗Fegere , wo dieſe
vorhanden ſind , beygezogen⸗dieſe ſamtlichen ſofort in Gemaͤsheit
dieſer Unſerer Verordnimg von jedem Ober⸗ - oder Amtmann
nicht nur ſchrifftlich inſtruiret , ſondern darneben annoch muͤnd⸗
lichen belehret ⸗dargufhin ins beſondere verpflichtet und ohne
erhebliche Urſachen ſo leichter Dingen nicht abgeaͤnderet, inſon⸗
derheit aber auch dahin angewieſen werden ſollen , nicht nur

jedesmahl die Taͤge, an welchen ſie die Viſttationen vorgenom⸗
men , ſondern auch die dabey angetrofene Maͤngel, und daruͤber
gemachte Verfuͤgungen ohnangeſehen deren hieruͤber zum Ober⸗

oder Amt erſtattet werden ſollenden Berichten zum Gerichts⸗
Protocoll , welches jedesmal dem Beamten bey dem Ruggericht
vorgezeigt⸗ und ob alles befolget worden , wiederhohlter nachge⸗
forſcht werden ſolle , anzugeben , und niederſchreiben zu laſſen .

§. XIIIl

Und , indeme Wir Uns zu denenſelben gaͤnzlichen verſehen
und hiermit ernſtlichen befehlen , daß ſie bey der Beſchau nach
dieſer Unſerer Verordnung , und daraus erhaltenden Inſtruction
ohnpartheyiſch verfahren und fuͤrgehen werden ; So wollen
und befehlen Wir 3 gnaͤdigſt , daß ſich dieſer Veſec⸗2 igung



tigung und denen hierauf entweder ſo gleich bey und von der

Feuer⸗Beſchau ſelbſt , oder auf derſelben Bericht von Unſeren

Ober⸗ oder Aemter , oder aber Unſerem Hofraths⸗Collegio be⸗

ſchehenden Verfuͤg⸗ und Fuͤrkehrungen Niemanden , er ſeye gleich
ein Hof⸗ oder ſonſtiger Befreyter , bey Unſerer Ungnade und

und ſonſtig⸗ willkuͤhrlicher Strafe widerſetze , ſondern das Ver⸗
ordnete ohne Weiteres unverſaͤumt befolge.

Dritter Theil .

Die Vorbereitungen und Anſtalten zum Loͤſchen enthaltend .

9. XIIII .
888

amit nun im Fall , daß aller dieſer hierobigen Vorſichten
ohngeachtet in einem Haus oder ſonſtigem Gebaͤu dannoch

Feuer auskommete , dieſes deſto leichter gedaͤmpfet und dem

Schaden geſteuret werden möge ; ſo ſolle anvorderiſt zu ſchleu⸗

niger Beybringung des Waſſers , nach eines jeden Orts Gele⸗

genheit , alle moͤglichſte Anſtalt alſobald fuͤrgekehret , dienſamer

Orten neue Spring⸗ oder Zieh⸗Brunnen angerichtet , die al⸗

te wieder aufgethan , und jederzeit in gutem Stand erhalten

werden .

§. XIIV .

Wo es fluͤßende Waͤſſer hat , ſollen ſelbige nach Gelegen⸗

heit des Orts dahin gerichtet werden , daß ſie bey einer entſtehenden

Feuers⸗Brunſt durch die Gaſſen geleitet werden , ſomit man

ſich derenſelben zur Loͤſchung der Brunſt ſo nahe , als moͤglich

iſt , bedienen koͤnne.

§. XLV .

Wo aber keine fluͤßende Waͤſſer oder mehrere Spring⸗Brun⸗
nen find , ſollen in jedem Haus ſowohl , als auch auf gemeinen

Plaͤtzen naͤchſt an dem⸗oder auch in dem Orte , wo ſich das Waſſer

gerne verſammelt , gewiſſe Euͤſternen oder andere Waſſer⸗Gruben

gemacht , auch Zuͤberoder Faͤſſer aufgeſtellet werden , um darin⸗

nen das Regen⸗Waſſer ſammlen und bedaͤrfenden Falls gebrau⸗
chen zu koͤnnen .

§. XLVI .

Wie dann auch uͤber das aller Orten eine jede Haushal⸗
n



tung immerfort , ſonderlich aber zu duͤrren Sommers⸗ und
kalten Winters⸗Zeiten einen ziemlichen Vorrath an Waſſer und

wenigſtens zwey Kuͤbel damit angefuͤllet ſtehen haben⸗auch
ſolche im Winter gegen den Froſt wohl verwahren ſolle .

§. XLVII .

Unter jedem Rath⸗Haus , oder an einem ſonſtigen bequemen
Platz ſollen auf Koͤſten der Gemeinde immerhin zwey Lut⸗oder

Waſſer⸗Faͤſſer auf Kaͤrchen, wie auch zwey Waſſer⸗Lutten
oder Zuͤber in ziemlicher Groͤſe mit Deckeln auf Schleifen ,
nebſt dazu gehörigen Kuͤbelen und Schapfen , nicht minder an

Orten , wo fluͤßendes Waſſer iſt , wenigſtens ein Paar Waſſer⸗
Stiefel , nach Art deren Floͤtzeren , angeſchaffet , und unterhal⸗
ten werden .

§. XLVIIIl .
Die Lut Faͤſſer ſollen allezeit voͤllig mit Waſſer angefüͤllet ſeyn ,

nicht allein , damit ſie zum Dienſt in Bereitſchafft ſeyen , ſon⸗
dern auch , damit ſie nicht verlechen .

§. XIIX

Die Waſſer⸗Butten hingegen muͤſſen meiſtens leer bleiben , da⸗

mit ſie leicht an den Ort der Brunſt gebracht werden koͤnnen ;
doch laͤßt man ſie drey Zoll hoch mit Waſſer immer ange⸗

fuͤllet, damit ſie in beſtaͤndiger Schwellung unterhalten wer⸗

den . Aus gleicher Urſache muß man bey ſehr warmen Tagen
nicht vergeſſen , die eiſerne Reife daran durch die Schloſſer ,
Schmide , oder Kieffere wohl anziehen zu laſſen .

Und damit hieran kein Mangel erſcheine , ſo ſolle jedes⸗
mahl bey der hierunten verordnet werden ſollenden Viſitirung
deren Spritzen auch dieſe Lut⸗ Faͤſſer und Butten beſichtiget⸗
und das darin befindliche Waſſer mit friſchem ausgewechſelet
werden .

F. II

An Orten , wo keine Spring - Brunnen , noch auch fluͤ⸗
ßendes Waſſer in der Naͤhe befindlich , ſollen auch noch einige
Butten weiters angeſchafft ? neben die Zieh⸗Brunnen geſtellet⸗
daſelbſt beſtaͤndig mit Waſſer angefuͤllet und ſonſten gleich de⸗

nen obgedachten in allzeitig⸗brauchbarem Stande erhalten wer⸗

den .
E K LI .



§. LII .

In jedem Haus ſolle wenigſtens ein⸗mit dem abgekuͤrz⸗
ten Vor⸗ und ganz ausgedruckten Zunamen des Eigenthuͤmers ,
auch dem Anfangs⸗Buchſtaben des Orts gezeichneter lederner

Feuer⸗Eimer kuͤnftighin anzutreffen und der Eigenthuͤmer des
Hauſes ſolchen anzuſchaffen ſchuldig ſen ; wie dann auch je⸗

der neu angenommen werdende Burger in Zukunft mit zwey

Feuer⸗Eimeren gleich bey der Aufnahme ſich verſehen , den einten

davon dem bisherigen Herkommen gemaͤß auf das Rath⸗ Haus
lieferen , den anderen aber in ſeiner Wohnung aufbehalten ſolle .

§. LIIl .

Und , gleichwie ein Camin⸗Brand nicht beſſer als durch

angezundenen Schwefel⸗Faden auf Art und Weiß , wie hienach
im vierten Theil bemerkt werden wird , geldſchet werden kan ,

alſo ſolle auch jede Haushaltung immer mit derley Schwefel⸗
Faden fuͤr wenigſtens 3 . kr. werth verſehen ſeyn.

8
Wo es des Ortes Zuſtand erleiden will , ſollen ein oder

mehr groſe⸗neben verſchiedenen kleinen Feuer⸗Spritzen ange⸗

ſchafft , jederzeit in brauchbarem Stande erhalten , zu dem Ende

alle Quartal beſichtiget und ſonderlich zu Sommers⸗ Zeiten
mit Waſſer , welches gleich jenem in denen Lut⸗ Faͤſſern bey
der Beſichtigung mit friſchem zu verwechſelen iſt , ſtets ange⸗

fuͤlt und zum Gebrauch ſtuͤndlich fertig gehalten werden .

§ IV .

In Anſehung derenjenigen Orten aber , welche hierzu un⸗

vermoͤgend ſind , als woruͤber unſere Ober⸗oder Amtleute unſe⸗

rem Hofraths Collegio zu berichten haben , werden Wir den

Bedacht nehmen , daß denenſelben derley Spritzen aus denen⸗

in die Brand⸗Verſicherungs - Societaͤts Caſſe nach und nach

eingehenden Überſchuß⸗ und Straf⸗Geldern , ſobald moͤglich ,
angeſchaffet werden ; inzwiſchen und bis dahin aber ſolle Man

ſich nichts deſto weniger jeden Orts mit mehreren Hand⸗ und

Kuͤbel⸗Spritzen verſehen , auch Unſere Ober⸗ und Amtleute be⸗

ſorgt ſeyn , das wenigſtens fuͤr zwey⸗ hoͤchſtens drey⸗ nicht uͤber

anderthalb Stunde von einander entlegene Orte eine ſtarke Keſ⸗
ſel - Spritze angekauft werde .

F IVI



§. LVI .

Jede Gemeinde ohne Ausnahme ſolle ſich alsbalden , wo

es nicht ſchon geſchehen, mit einem ſtarken Feuer⸗Wagen , zwey
ſtarken groſen und zwey kleinen Feuer⸗Leiteren , mit daran be⸗

findlich ſeyn muͤſſenden Stangen zum Aufrichten , zwey groſen und

zwey kleineren Feuer⸗Hacken , zwey Feuer⸗Axten und eben ſo viel

Feuer⸗Haͤmmer ſamt denen dazu gehoͤrigen Leib⸗Riemen ( als wor⸗

in die Werkzeuge einzuſtecken , um im Auf⸗ und Abſteigen leere

Haͤnde zu haben ) zwey Wurf⸗Sailen , wie auch Pech⸗Pfannen und

Pech⸗Kraͤnzen verſehen , und dieſe Geraͤthſchafften auf dem Feuer⸗
Wagen , jedoch ausſchluͤßig deren Pech⸗Kraͤnzen, immerhin auf⸗

gepackter unter dem Rath⸗Haus oder anderer dienſamen Orten

zum noͤthigen Gebrauch in beſtaͤndiger Bereitſchafft und gutem
Stande , als worauf ebenfalls bey jedesmahliger Viſitirung de⸗

ren Spritzen zu ſehen iſt , gehalten werden .

§. LVII .

Zu Staͤdten , Flecken und ſonſtig⸗vermoͤglichen Ortſchaff⸗
ten verſehen Wir Uns , daß dieſelbe derley Feuer⸗Geraͤthſchaff⸗
ten , nach Erfordernuß , auch in groͤſerer Anzahl anſchaffen wer⸗

den .

F . LVII .

Wir zweifelen dabey nicht , daß jede Gemeinde allſchon
mit einem ziemlichen Vorrath Feuer⸗Eimeren werde verſehen ,
und dieſe auf denen Rath⸗Haͤuſeren ſolchergeſtalten aufgehen⸗
ket ſeyn , daß dieſelbe jederzeit ohne Verzug und ohne Muͤhe

zur Hand gebracht und zum Waſſer⸗beytragen hergegeben wer⸗

den koͤnnen ; widrigen Falls iſt jener Abgang aus denen Mitte⸗

len der Gemeinde ſchleunigſt zu erſetzen , und diejenige Burgere ,
ſo etwa ihre Eimer noch nicht aufgelieferet haben , anzuhalten ,
der Gemeinde den Werth dafuͤr zuerſtatten ; auch ſind die noͤ⸗

thige Fuͤrkehrungen wegen Aufhenkung deren Feuer⸗Eimeren
an einem bequemen Orte zu machen , minder nicht der Be⸗

dacht zu nehmen , daß dieſe Feuer⸗Eimere eben ſo , wie die oben

verordnete Waſſer⸗Stiefel von Zeit zu Zeit eingeſchmiert und

brauchbar erhalten werden .

6. LIX
Ein jeder Kiefer , Kuͤbeler, Becker , Wirth und Metz⸗

ger ſolle in ſeinem Haus eine gute Herbſt⸗ Butten haben ,
um



um darinnen ſauberes Waſſer zu denen Spritzen , und zumahl

dasjenige , ſo zu Zeiten eines ſtarcken Froſtes gewaͤrmet werden

muß , herbeyzutragen .

§. LX .

Dieſen Butten ſo wohl , als denen Feuer⸗Eimeren und

§ vo . 2do . verordneten Feuer⸗Zeug , hat die Feuer Beſchaue
allemahl in jedem Haus nachzufragen , und ſich ſolches vorzei⸗

gen zu laſſen .

C. LXI .

Zu der hievornen verfuͤgten⸗alle Viertel Jahr ſo wohl ,
als auch jedesmahl nach einem ausgebrochenen Brand Vor⸗

zunehmenden Viſitirung deren Feuer⸗Spritzen , Lut⸗ Faͤſſern,
Waſſer Butten und all uͤbriger Feuer⸗ Geraͤthſchafften ſollen

jeden Orts zwey beſondere Gerichts - und Raths⸗Verwandte ,
nebſt einem deren Feuer⸗Meiſteren , ſodann einem Schloſſer ,
Sattler , Wagner und Kiefer⸗Meiſter beſtellet werden , und

dieſe ſich angelegen ſeyn laſſen , daß allemahl das mangelbare
in eine ſchriftliche Verzeichnuß gebracht , hierauf ohngeſaͤumt
ausgebeſſeret , ſomit alles in beſtaͤndig gutem Stande erhalten
werde .

§. LXII .

Auf daß nun aber auch bey einer auskommenden Feuers⸗
Brunſt der wuͤrkſame Gebrauch von all jenen Feuer⸗ Ge⸗
raͤthſchafften gemacht ⸗das Waſſer hinlaͤnglich herbeygebracht
und eine gute Ordnung beobachtet werden moͤge ; So ſind

nichtminder hierzu bey denen alljaͤhrlichen Rug⸗Gerichten be⸗

ſondere taugliche Perſonen zu beſtellen , und von Unſeren Ober⸗

und Amtmaͤnneren auch ſonſtigen Orts⸗Vorgeſetzten nicht nur

ihrer Verrichtung halber nach Maaßgabe dieſer Unſerer Ver⸗

ordnung muͤndlich zu belehren , ſondern auch von letzteren mit

denen erſteren von Zeit zu Zeit eine ordentliche Probe oder

Ubung , wie es bey einem entſtehenden Brand erforderet wuͤrde,

ohne daß dieſelbe zuvor hievon benachrichtiget werden , vorzu⸗

nehmen.
LXII .

Inſonderheit aber und vorderſamſt ſind jeden Orts , wo

bereits Feuer⸗Spritzen vorhanden , oder wan ſolche hiernächſt
angeſchafft werden , zwey beſtaͤndige geſchickte Feuer⸗Meiſtere

zu



zu ſothanen Spritzen anzuordnen , und denenſelben an Schloſ⸗
ſeren , Wagneren , Schmiden und Sattlern ſo viele Mʒaͤnner zu⸗
zugeben , als erforderlich ſind , die Spritzen an Rohren und
Schlaͤuchen zu regieren . Imgleichen ſollen zu einer jeden
Spritze ſtarke Maͤnner zum Pumpen oder Drucken in hinlaͤng⸗
licher Anzahl ſolchergeſtalten , daß dieſelbe bey einer lang anhal⸗
tenden Feuers⸗Brunſt einander abloͤſen koͤnnen, ernennet werden .

9. LXIV .

Und damit jene in ihrer Arbeit eine rechte Fertigung erhal⸗
ten ; ſo ſollen ſie alle Quartal bey der Viſitation , und , wan
etwas repariret werden muß , gleich nach der geſchehenen Re⸗
paration die Spritzen mit denen Schlaͤuch⸗ ſowohl , als Roh⸗
ren probiren , und hernach wohlgereinigter wieder an ihren Ort
bringen.

§. LXV .

Zu jedem Feuer⸗Wagen ſolle ein Aufſeher nebſt wenigſtens
acht Gehilfen aus Zimmerleuten und Maurer beſtellet werden .

9. LXVI

Sowohl dieſe Aufſeher , als auch die Feuer⸗Meiſter muͤſſen
Liſten von denen⸗ ihnen zu denen Feuer⸗Waͤgen und Spritzen
zugeordneten Gehilfen haben .

Lxvn .

So , wie zu Herbeyfuͤhrung deren Raͤder⸗Feuer⸗Spritzen ,
Lut⸗Faͤſſern. Waſſer⸗Lutten und Feuer⸗Waͤgen Fuhrleute , die
mit guten Pferden verſchen , zu ernennen ; Alſo ſind auch zu
Abhohlung und Herbeybringung derenjenigen Spritzen , ſo ge⸗
tragen werden muͤßen , genugſame Perſonen zu beſtimmen .

LXVII

Auch ſind zu Stemm⸗ und Herbeyleitung des Waſſers an
Orten , wo die Gelegenheit und Einrichtung hierzu gemacht iſt ,
beſondere taugliche Perſonen anzuordnen .

§. LXX .

Nicht minder ſind zur Aufſicht uͤber die zum Waſſerlangen
emacht werdende Reihen einige von Gericht und Rath , oder

onſt von Anſehen zu
ILXX .



§. LX .

Die Befehlshabung und Direction bey jedem Brand aber

iſt allein Unſeren Ober⸗ und Amtleuten und in deren Abwe⸗

ſenheit dem gegenwaͤrtigen erſten Orts⸗Vorgeſetzten uͤberlaſſen,

jedoch iſt jedermann ohnbenommen , ſeinen guten Rath auf eine

beſcheidene Art zu ertheilen .

§. LXXI.
Damit nun die dirigirende Ober⸗und Amtleute , oder

ſonſtige Orts⸗Vorgeſetzte ihre Befehle in der Geſchwinde aller

Orten hinbringen , beſonders auch erſtere , wenn ſolche nicht im

Ort wohnen , ſowohl , als die benachbarte Ortſchafften bey ei⸗

ner groͤſerenGefahr deſto ſchleuniger zur Huͤlfe gerufen werden

koͤnnen, ſo ſind an jedem Ort wenigſtens zwey ausrichtſame⸗

mit guten Pferden verſehene Burger zu Feuer⸗Reuteren zu er⸗

nennen .
r

Von der uͤbrigen geſamten Burgerſchafft aber iſt der drit⸗

te , oder nach Proportion auch nur der vierte Theil zu beorde⸗

ren , und in eine Liſte zu bringen , um bey entſtehendem Brand

unter Commandirung eines auch zu ernennenden Gerichts⸗ oder

Raths⸗Verwandten oder etwa im Ort beſtellten buͤrgerlichen

Officiers in das Gewehr zu tretten , der uͤbrige Theil der Bur⸗

gerſchafft hingegen gehoͤret unter die Feuer⸗Rotte , und iſt auch

hieruͤber eine beſondere Liſte zu halten.

C. LXXIII

Gehet eine von denen hieroben bemerkten Perſonen ab ſo

iſt derſelben Stelle ſogleich mit einer anderen tauglichen Per⸗

ſon zu erſetzen .

Vierter Theil .
Was bey einer wuͤrklich entſtandenen Feuers⸗Brunſt

zu beobachten iſt .

§. LXXIV .

Wan nun in einem Haus , oder ſonſtigem Gebaͤu wuͤrklich

Feuer auskommete ; ſo wollen Wir zuvorderiſt ernſtlichen ver⸗

botten haben , daß die Inwohner ſolches verhehlen , und unter

ſich allein zu loſchen unternehmen , ſondern ſie ſollen es ſogleich

wenigſtens denen Nachbarn bekant machen, und deren Huͤlfe

begehren .geh §. IXVV .



g. LXxV .
Welcher darwider handlet , ſolle , obſchon das Feuer nicht

voͤllig ausgebrochen , auch kein Schaden geſchehen waͤre , dan⸗
noch mit einer Strafe von drey Fthlr . auch mehrer , und , wan

Schaden geſchehen , mit 10⸗und mehr Rthlr . , auch empfind⸗
licher Leibes⸗ Strafe , nachdem die Schuld befunden wird , an⸗

geſehen werden .

§. LXXVVI.
Und wan das Feuer , wie es ofters zu geſchehen pfleget,

aus des Einwohners Nachlaͤßigkeit entſtanden waͤre, ſolle derſel⸗
be dieſertwegen neben obiger annoch mit einer beſonderen Strafe
gleichfalls von drey und mehreren Reichsthalern , auch mit Lei⸗
bes⸗Strafe , nach Groͤſe der Schuld beleget werden .

§ LXXVII .

Ob Wir zwar demnach nicht zweifeln, es werde ein je⸗
der , der ein Feuer wahrnimt , daſſelbe der Gebuͤhre nach kund
machen , inſonderheit auch die Nacht⸗Waͤchtere , Schild⸗ und
Dorf⸗Wachten genaue Achtuug darauf haben , ſo befehlen Wir

jedoch, daß , wo nicht wuͤrkliches Feuer, ſondern nur ein unge⸗
woͤhnlicher Rauch zu ſehen iſt , man die Inwohnere des Hau⸗
ſes davon bengchrichtigen , und ſolche des Nachts , jedoch ohne
auſſerordentliches Gepolter und Laͤrmen aufwecken , ſich nach
der Urſache eines ſolchen Rauches erkundigen , und mit dem ge⸗
woͤhnlichen Feuer ! ſchreyen in ſo lange zuwarten ſolle , bis man

eine wuͤrkliche Brunſt wahrnimt .

˖
So bald aber Feuer geſehen wird , loͤſen in Staͤdten die

Schild⸗Wachten ihr Gewehr , und wird in ſolchen ſo wohl ,
als in denen Doͤrfern : Feuer ! gerufen , und geſchiehet dem O⸗
ber⸗ oder Amtmann und in deren Abweſenheit dem anweſen⸗
den erſten Orts⸗Vorgeſetzten eilends die Anzeige , damit derſelbe
nach Befinden die Sturm⸗Glock anziehen laſſen und ſonſtig⸗ ge⸗
buͤhrende Anſtalt zur noͤthigen Rettung machen koͤnne.

Derſelbe , wie auch Gerichts , und Raths⸗Verwandte , ſo
nicht zur beſonderen Verrichtung Z. E. in Anſehung der Sicher⸗
heit und ſonſten angewieſen ſind, begeben ſich hierauf entweder

zu Fuß , oder zu Pferde , wie es am geſchwindeſten geſchehen
mag , in moͤglichſter Eile auf den Platz der Brunſt .
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IXXX .
Feuer⸗Reutere muͤßen ſogleich ſattlen , ſich zu Pferde ſe⸗

tzen und auf den Platz der Brunſt reuten , um die Befehle des

Ober⸗ Amtmanns , oder ſonſtig⸗ dirigirenden Vorgeſetzten da⸗

hin zu bringen , wo es noͤthig iſt .

F IXXXI .
Dieſe haben vorderſamſt darauf zu ſehen , daß , wo der

Brand gefaͤhrlich ausſiehet , ſogleich der einte Feuer⸗Reuter an

die naͤchſtgelegene Orte , um ſolche zur Huͤlfe zu rufen , und , wan

der Ober⸗oder Beamte nicht im Ort der entſtandenen Brunſt

wohnet , der andere Feuer - Reuter an deſſen Wohn⸗Orte abge⸗

ſchicket werde , welcher Ober⸗ oder Beamte ſich ſofort eben ſo,
wie die benachbarte Orte , jedes mit zwey Drittel ſeiner Inwoh⸗
nern und einem Theil ſeiner Feuer⸗Geraͤthſchafften an den Ort

der Brunſt zur Beyhuͤlfe ohnverſaͤumt zu verfuͤgen haben ; Wo

hingegen die uͤbrige Inwohnere zu Haus zu ihrer eigenen Si⸗

cherheit verbleiben ſollen , um ſich gegen alle An⸗ und Zufaͤlle von

Dieben , Raͤuberen und ſonſten zu verwahren .

§. LXXXII .

Gleich bey entſtandenem Laͤrmen ſollen die Feuer⸗Meiſtere
und ein jeder , der zu denen Feuer⸗Spritzen , Feuer⸗Waͤgen, und

anderen Feuer⸗Geraͤthſchafften beſtellet iſt , ſich an den Ort , wo

ſolche auf behalten ſind , begeben , und von dannen mit ſothanen

Feuer⸗Geraͤthſchafften dem Platz der Feuers⸗Brunſt zueilen.

§. IXXIII .

Und damit an ſchleuniger Gehabung dieſer Geraͤthſchafften
keine Hinderung geſchehe, ſo ſollen die Schluͤſſel hierzu allemahl
an drey Orte , nemlich bey dem Orts erſten Vorgeſetzten , auf

dem Rath⸗Haus oder der Wacht , und bey dem Stadt⸗Diener

oder Dorfs⸗Botten auf behaltlich angetroffen , mit ſolchen ſogleich

jemand an das Ort , wo die Geraͤthſchafften verſchloſſen ſind , ge⸗

ſchicket und geͤfnet werden .

§. LXXXIV .
Die Burgere , ſo unter das Gewehr beſtimmet ſind , eilen

mit Ober⸗ und Unter⸗Gewehr vor das Quartier ilres Com⸗
mandanten , und erwarten allda deſſen Befehle ,

5. LXXXV .



N LXXXV .

Zimmer⸗ und Maurer⸗Meiſtere , ſo nicht ſchon zu denen

Feuer⸗Waͤgen, oder ſonſt beſonders beordert ſind , begeben ſich
nebſt ihren Geſellen und ihren Axten und Haͤmmern an den Ort
der Brunſt ; alle uͤbrige Burgere aber , ſo zur Feuer⸗Rotte ge⸗
hoͤrig, und in der Feuer⸗Liſte ſtehen , ergreifen ihre zu Haus ha⸗
bende Feuer⸗Eimere , und laufen damit dem Feuer zu .

§. LXVXVII .

Die Nacht⸗Waͤchter , und Feld⸗Schuͤtzen hingegen tragen
die Gemeinds⸗Feuer⸗Eimere von dem Rath⸗Haus herbey .

§ LXXVVII .

Ob zwar oben verordnet iſt , daß zu Herbeyfuͤhrung deren

Spritzen , Feuer⸗Waͤgen ꝛc. beſondere Fuhrleute zu beſtellen ſeyen ;
So ſollen nichts deſtoweniger , weilen es ſich fuͤgen koͤnnte, daß
der eint⸗ oder andere ausheimiſch waͤre, auch ohnbeſtellte Fuhr⸗
leute im Ort ihre Pferde gleich in das Geſchirr bringen , und
damit zu Abhohlung deren Spritzen , Feuer⸗Waͤgen ꝛc. eilen .

§. LXXXVIII .

Wo Caminfegere im Ort , oder ſonſt in der Naͤhe ſind , ſol⸗
len ſolche ſogleich in ihrer voͤlligen Ruͤſtung bey dem Feuer er⸗

ſcheinen , um ſich ihrer nach Befund deren Umſtaͤnden, beſonders
bey brennenden Schornſteinen , zu bedienen .

& LXXXX .

Vor allem aber hat der Haus⸗Innwohner gleich bey Ent⸗

deckung eines Schornſtein⸗oder Camin⸗Brandes einen Hohl⸗Zie⸗
gel , oder ſonſtig taugliches Geſchirr zu nehmen , ſolches auf den

Herd oder ſonſt unter das brennende Camin zu ſetzen , darauf
einige gluͤende Kohlen⸗ und auf ſolche den immer vorraͤthig haben
ſollenden Schwefel⸗Faden zu legen , als wordurch verurſachet
wird , daß das Feuer aus dem Camin auf den Herd oder Bo⸗
den gaͤnzlich herunterfallet , und der Camin⸗Brand alsdann auf⸗
hoͤret . Es muß aber ſolches geſchehen, ehe noch einiges Waſſer in
das Camin geſchuͤttet worden , ſonſten es einige Wuͤrkung nicht
machet .

§. XC

Weiber , erwachſene Kinder, Geſellen, Dienſt⸗Botten , und

uͤberhaupt jedermann im Ort , ſo im Stande⸗ und nicht ſchon
zu beſonderen Verrichtungen 3 iſt , begiebt ſich ſogleich

zu
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zu der Brunſt , um mit Waſſertragen , und ſonſten zum Loͤſchen
behuͤlflich zu ſeyn .

NXCl .
Niemand ſolle mithin zu Hauſe bleiben , als alte Leute , und

junge Kinder , oder ſonſtig⸗ ſchwaͤchliche und derley Perſonen ,
ſo zum Lͤſchen nicht taugen , oder die zur Verwahrung ihrer

Haͤuſer erforderlich ſind .
§. XCu .

Diodch verſtehet es ſich von ſelbſten , daß diejenige , ſo nahe

bey der Brunſte wohnen , zu Rettung des Ihrigen zu Hauſe
bleiben moͤgen.

§. XCill .

Diejenige aber , welche ſolchergeſtalten zu Hauſe bleiben ,

ſollen nicht muͤßig ſeyn , ſondern durch fleißige Aufſicht in ihren

Haͤuſern nicht nur allen beſorgenden Diebſtahl verhuͤten , ſondern

auch , um Feuers⸗Gefahr abzuwenden , einige Gefaͤſſe mit Waſſer
auf den oberen Boden des Hauſes bringen .

XCV .

Alle diejenige , ſo zum Loͤſchen, Waſſer beytragen , und

anderem nicht tauglich , ſollen von dem Ort der Brunſt hinweg⸗

getrieben⸗ jede brauchbare Perſon aber zur Arbeit angewieſen

und angehalten werden .

§. XCV .

Zu dem Ende ſind nebſt einem Gerichts⸗ oder Raths⸗Ver⸗
wandten einige von denen unter das Gewehr getrettenen Bur⸗

gern an den Ort der Brunſt zu beorderen , auch aus letzteren an

die Ecke derenjenigen Gaſſen , worinnen der Brand iſt, hinlaͤng⸗
liche Wachten zu ſtellen.

§. XCVI .

Auf daß es an dem Waſſer nicht fehle , ſo ſollen gleich alle

mit Zieh⸗ oder anderen Bronnen , Ciſternen , oder Waſſer⸗Gru⸗
ben verſehene Haͤuſer geoͤfnet, und , wo fluͤßendes Waſſer iſt , ſol⸗

ches geſtaͤmt⸗ auch , wo es thunlich und dazu eingerichtet iſt , an

das Ort der Brunſt ſo nahe , als moͤglich , geleitet werden .

§. XCVIII .

Es ſollen auch zu denen Bronnen und Gruben groſſe Zuͤber
geſtellet werden , um in dieſelbe das Waſſer einzuſchuͤtten, und

hernach die Feuer⸗Eimer und anderes Geſchirr daraus anzufuͤllen .
§. XCVIII .



§. XCVII .

Kieffer , Kuͤbler, Metzger , und Wirthe laſſen durch ihr Ge⸗
ſinde in denen Herbſt⸗Butten ſauberes Waſſer zu denen Spritzen
beytragen .

G. XCIx .

Benn ſtarkem Froſte muͤſſen ſogleich Zimmerleuthe comman⸗

diret werden , um das Eiß aufzuhauen .

§. C.

Dieweilen aber auch bey ſtarkem Froſte die Spritzen bald

einfrieren , ſo ſollen alsdann die Becker , Wirthe , und Metzger , und

zwarn beſonders diejenige , welche nicht zu weit von der Feuers⸗
Brunſte wohnen heiſſes Waſſer in ihren Keßlen machen , welches
zu dem kalten auf die Spritzen gegoſſen⸗und dadurch dieſes in ei⸗

ner ſolchen Maͤßigung erhalten wird , daß das Einfrieren unter⸗

bleibt . Dieſes Waſſer ſoll auch in denen obgedachten Herbſt⸗
Butten beygetragen werden .

§. Cl .

Um aber das weiters erforderliche kalte Waſſer an die
Spritzen , und ſonſtige Orte , wo es noͤthig iſt , deſto geſchwinder ,
und ergiebiger hinzubringen , ſollen zwey , und mehrere doppelte
Reihen geſtellet werden , deren einte die angefuͤllte Eimer hingiebt ,
die andere aber die leere hernimt . Hinter ſolche Reihen ſollen die⸗

oben §. LXIX . verordnete Aufſeher geſtellet werden , um dieſelbe
in Ordnung und die Leute zu fleißigem Arbeiten anzuhalten , auch
darauf zu ſehen , damit ſie nicht zu enge an einander ſtehen , als

wordurch das Hingeben des Waſſers nur aufgehalten wird .

F. on .

Sollte eine Feuers⸗Brunſt bey Nacht ausbrechen , alsdann

iſt ein jeder Bewohner eines Hauſes ſchuldig , ein - oder zwey
hellbrennende woblverwahrte Laternen an ſeinem Haus auszu⸗
henken , die Brunſt mag ſich an einer Gegend des Orts befinden ,
wo ſie will .

§. Clll .

Und , da auch andere Orte , beſonders bey denen zum Waſ⸗
ſerlangen angeſtellten Reihen , und Spritzen ꝛc. beleuchtet werden

muͤſſen, ſo ſolle man ſich hierzu deren Pech⸗Pfannen , und Pech⸗
Craͤnzen, welch⸗ letztere ebenfalls die Nacht⸗Waͤchter , und Feld⸗
Schuͤtzen herbeyzubringen haben , erſtere aber ſchon verordneter
maſſen auf denen

Seuer⸗Wagegbefindlich ſind , bedienen .
Lcw
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§. CW .

Die Zimmer⸗ und Maurer⸗Meiſtere haben dem Ober⸗oder

Amtmann , oder in deren Abweſenheit dem dirigirenden erſten
Orts⸗Vorgeſetzten alsbald vorzuſchlagen , wie das Loͤſchen anzu⸗

greifen , und derenſelben gemeinſamer Schluß ſolle ſogleich ins

Werk geſetzet werden .
—

Erſtere haben auch denen letzteren von Zeit zu Zeit von dem

Zuſtand des Brands Nachricht zu geben .

§ CI .

Feuerfangende Sachen ſollen anvorderiſt von dem Ort und

der Gegend der Brunſt hinweg gebracht werden .

§. CVn .

Wuͤrde bey dem §. CIV . gedachten Schluße darfuͤr gehal⸗
ten , und noͤthig befunden , daß ein⸗ oder des anderen Haus , oder

anderes Gebaͤu niederzureiſſen , entweder , um denen Flammen zu

wehren , oder , um einen beſſeren Zugang zu der Brunſt zu be⸗

kommen , alsdann darf ſich niemand widerſetzen .

§. CVIII .

Damit diejenige , welche ſich zum Loͤſchen gebrauchen laſ⸗
ſen , ihren Dienſt in voller Krafft leiſten koͤnnen ; ſoll man die⸗

ſelbe , wann die Brunſt lange anhaltet , und es die Umſtaͤnde er⸗

lauben , durch friſche Leute abloͤßen laſſen . Immaſſen aber die

Abloßung bey denenjenigen , ſo die Spritzen bedienen , nicht ſo ,
wie bey anderen , geſchehen kan , ſo mag denenſelben , wann die

Brunſt einen Tag , oder eine Nacht hindurch dauret , Brod und

Wein gereichet werden .
188

Was nun die Sicherheit betrifft ; ſo ſollen anvorderiſt ſogleich
bey entſtehendem Brand von der⸗unter dem Gewehr befindlichen
Burgerſchafft zu Umſtellung des Orts , wann ſolcher nicht mit

Mauren und Thoren verſehen , ſo viele Mann , als erforderlich , von

dem burgerlichen Officier abgeſchickt⸗nichtminder einige zum

patrouilliren im Ort beorderet werden , welch⸗erſtere niemanden ,
der nicht beſonders abgeſendet wird , die Hinwegbegebung auſſer
dem Ort , noch auch den Eingang in daſſelbe verdaͤchtig oder ſonſt
unbekanten Leuten zugeſtatten⸗ letztere aber auf alle Fremde im Ort

genaue Obacht zu tragen , verdaͤchtige Leute in Verwahr zu neh⸗
men⸗und uͤberhaupt darauf zu ſehen haben, damit der in ſolchen
Faͤllen uͤbliche Diebſtahl vermieden werde , §. CX .



§ cx .

Wo hingegen die Orte mit Mauren und Thoren verſehen ,
ſollen ſolche gleich geſchloſſen⸗ biß nach geloͤſchtem Brand und er⸗

gehender Erlaubnuß des den Brand dirigirenden Vorgeſetztens
nicht geoͤfnet⸗ noch jemand auſſer denenjenigen , ſo beſonders ab⸗

geſchicket werden , oder zum Loͤſchen von auswaͤrts kommen ,
aus⸗oder eingelaſſen werden .

§. cxi .
Wirthe ſollen auf die⸗ bey ihnen beherbergte Fremde ein

wachtſames Auge haben , und , wan deren Umſtaͤnde nicht voll⸗
kommen bekant ſind , ihnen den Ausgang aus dem Hauſe nicht
geſtatten .

§. cxli .

Da die leidige Feuers⸗Bruͤnſten oͤffters ſo weit um ſich grei⸗
fen , daß die Mobilien gerettet werden muͤſſen, ſo haben die O⸗
ber⸗ und Amtleute in jedem Ort fuͤr allzeit bequeme Plaͤtze aus⸗

zuſehen und zu beſtimmen , wohin noͤthigen Falls die Mobilien
gebracht , und , ſo viel moͤglich, ohnſchaͤdlich auf behalten wer⸗

den koͤnnen.
§. Cxini .

Und , damit die Mobilien auf ſolchen Plaͤtzen ſicher ſeyn
moͤgen; So ſind hinlaͤngliche Wachten aus der⸗ unter dem

Gewehr ſtehenden Burgerſchafft auf gedachte Plaͤtze ſowohl, als
auch unter Weegs von dem Ort des Brands bis an ſolche Plaͤtze
zu ſtellen .

KcCxiv .
Sollte wehrendem Brand entweder durch Flug⸗Feuer, oder

ſonſten ein zweyter , oder wohl gar ein dritter Brand entſtehen ;
alsdann hat der dirigirende Vorgeſetzte nach Ermeſſung deren

Umſtaͤnden einen Theil deren Feuer⸗Geraͤthſchafften, und loͤſchen⸗
den Perſonen , nebſt einem andern Orts⸗Vorſtehern zur Befehls⸗
habung nach dem neuen Brand zu ſenden , auch , wenn er ab⸗
kommen kan , ſich ſelbſt dahin zu begeben , und die noͤthige An⸗

ſtalten fuͤrzukehren, nichtminder erforderlichen Falls mehrere Huͤlfe
von Auswaͤrts durch die Feuer⸗Reuter beyzubringen .

§. CXV .

Wir haben oben §. LXXXI . verordnet , daß jedes benach⸗
bahrte Ort auf beſchehende Nachricht und Berufung dem an⸗
dern mit zwey Drittheil ſeiner Inwohneren und einem Theil ſei⸗

ner Feuer⸗Geraͤthſchafftenzu
—

kommen ſolle. Damit —ieſe



dieſe alsdann deſto ſchleuniger geleiſtet werden kͤnne; So be⸗

fehlen Wir , daß , wan ein ſolch benachbarter Ort den Brand

vor jener Nachricht und Berufung ſiehet , oder ſonſt erfahret ,

derſelbe ſich mit zwey Drittheil ſeiner Inwohneren , und einem

Theil ſeiner Feuer⸗Geraͤthſchafften ſogleich in Bereitſchafft ſetzen,

und ſolchergeſtalten jene Anverlangung ſeiner Huͤlfe abwarten

ſolle . Waäͤre es aber , daß ein auſſerordentliches groſes Feuer
beobachtet wuͤrde ; ſo haben die benachbarte Orte , die ſolches

wahrnehmen , dem nothleidenden Orte alsbalden , ohne ihre Be⸗

rufung abzuwarten , auf die ſchon bemerkte Art zu zueilen .

Fuͤnfter Theil .
Was nach geloͤſchter Feuers⸗Brunſt zu thun iſt .

§. cxVI .

Wan nun durch GOttes Beyſtand die Brunſte gedaͤmpfet
iſt , alsdann ſoll niemand⸗ und am mindeſten die⸗in denen

Feuer⸗Liſten laufende Perſonen ohne ausdruckliche Erlaubnuß

desjenigen Vorgeſetzten , ſo bey dem Loͤſchen die Direction ge⸗
fuͤhret hat , von der Stelle gehen .

§. CxVII .

Dieſe Erlaubnuß aber wird denen⸗in denen Feuer⸗Liſten
enthaltenen Perſonen eher nicht ertheilet , biß die Feuer⸗Liſten
verlefen worden , da dann diejenige , welche ſich nicht eingefun⸗
den haben , in ſolchen Liſten bemerkt , und dieſe dem Ober⸗oder

Amt zugeſtellet werden , um die Auſſengebliebene , in ſoferne ſie
kein rechtmaͤßige Entſchuldigung haben , zur Strafe zu ziehen.

§. CXxVII .

Der dirigirende Vorgeſetzte hat jedoch darauf zu ſehen ,

daß geſtalten Sachen nach nicht gleich alle entlaſſen , ſondern ei⸗

ne gewiſſe Anzahl Leute und Waſſer nebſt dem Feuer⸗Geſchirr
wenigſtens 24 . Stund , auch nach Groͤſe der Gefahr und ge⸗

weſener Brunſt noch laͤnger bey der Stelle behalten werden ,

damit , wenn das vermeintlich geloͤſchte Feuer ſich durch Wind

oder ſonſt wieder anzuͤnden oder ausbrechen moͤgte, die Ret⸗

tung ſo gleich wieder geſchehen koͤnne.

§. XxIX .

Wan dann nach vorgaͤngigbeſchehener Viſitation der Brand⸗
Statt



Statt gar nichts mehr zu beſorgen iſt , ſo ſolle auch dem Reſt ,
ſich nach Haus zu begeben , erlaubet werden .

§. CxX .

Niemand ſoll alsdann , weniger gleich nach geloͤſchtem Brand ,
einiges Feuer⸗Geſchirr , es mag Nahmen haben , wie es will , bey
ein Rthlr Strafe ſogleich mit ſich nacher Haus nehmen , ſondern
es werden alle Eimer , Kuͤbel , und dergleichen auf einen Hau⸗
fen getragen , und hernach auf eine gewiſſe beſtimmet werdende
Stunde einem jeden das ſeinige durch die Stadt⸗Diener , Dorfs⸗
Botten , und Schuͤtzen zugeſtellet .

§ CxxXI. .
Darauf ſoll ein jeder dasjenige , ſo an Eimern und ande⸗

rem Feuer⸗Geraͤthe ſchadhafft geworden , ſogleich wieder aus⸗
beſſeren laſſen .

§ CxxI .

Spritzen und andere Feuer⸗Geraͤthſchafften, ſo der Gemeind
zugehoͤren, werden , nachdeme ſie ſchon oben verordneter Maſſen
zuvor genaueſt viſitiret , beſtens gereiniget , an ſchadhafften Orten
ausgebeſſeret , und das Lederwerk eingeſchmieret iſt , durch dieje⸗
nige , ſo zu deren Abhohlung beſtellet ſind , wieder an den Ort ,
wo ſie auf behalten werden , zurucke gebracht .

§. cxxiIi .

Die auf die⸗Ober⸗oder Amtlich angewieſene Plaͤtze ge⸗
fluͤchtete Mobilien ſollen nicht eigenmaͤchtig abgehohlet werden ,
ſondern ſo lange beyſammen⸗ und Wache dabey bleiben , biß der
erſte Orts⸗Vorgeſetzte die Stunde , wan ein jeder das ſeinige
wieder hohlen ſoll , bekant machen laſſen wird ; Da alsdann
die Ablieferung von ein⸗oder zweyen Abgeordneten aus Gericht
und Rathe geſchiehet .

§ Cxxiv .

Wir hoffen zwarn nicht , daß ſich jemand unterfangen wer⸗
de, denen Brandleidenden unter dem Schein der Huͤlfleiſtung
von denen ſalvirenden oder auch anderen Effecten , oder von Feuer⸗
Geraͤthſchafften etwas zu hinterhalten , und zu entwenden ;
Sollte ſolches aber dannoch gegen Vermuthen geſchehen , und
das hinterhaltene oder entwendete nicht innerhalb 24 . Stun⸗
den dem Eigenthums⸗Herrn freywillig wieder reſtituirt , oder
wenigſtens von dem Hinterhalter oder auf ſein Geheiß und An⸗
ſuchen von ſonſt jemand der 3 — angezeigt werden ; dr2 olle



ſolle ein ſolcher Dieb , gleich einem Vergewaltiger nach denen

—8 peinlichen Rechten mit dem Strange beſtrafet wer⸗

en .

f . cxxv .

Gleichwie im uͤbrigen es dabey verbleibet, daß die abgebran⸗
te Haͤuſer und Gebaͤue nebſt denenjenigen , ſo zu Abwendung
weiterer Brunſt etwa niedergeriſſen worden , nach Maasgab Un⸗

ſerer Brandverſicherungs⸗Ordnung , Falls ſie der desfalſigen So⸗
cietaͤt einverleibet ſind , bezahlet werden ſollen ; alſo ſollen auch
diejenige , ſo beym Loͤſchen an ihrem Leibe einen Schaden erlit⸗
ten haben , oder , denen etwa ein Feuer - ⸗Geraͤthe ohne ihr Ver⸗
ſchulden verlohren gegangen , oder dermaßen , daß es nicht mehr
repariret werden kan , verdorben worden iſt , billige Verguͤtung
dafuͤr erhalten .

§. cxXVI .

Diejenige , ſo zur Feuer⸗Rotten , und unter das Gewehr ge⸗
hoͤren, und ſonſten zu einer beſondern Arbeit ernennet und be⸗

ſtellet ſind , ſollen , wenn ſie ſich nicht behoͤrig eingefunden , oder

ihre Arbeit nicht fieißig und nach Schuldigkeit verrichtet⸗ und

deshalb kein erhebliche Entſchuldigung haben , allemahl um zwey
Fthlr . , Feuer⸗Meiſtere und diejenige aber , ſo zur Aufſicht und

Regierung deren Spritzen geordnet ſind , gleich denenjenigen , ſo

zwar erſchienen , hingegen ohne Erlaubnuß deß dirigirenden Vor⸗

geſetztens davon gegangen ſind , um drey Rthlr geſtrafet werden .

§. cxxVn .

Wer etwas weiß oder erfaͤhrt , ſo vor⸗ unter⸗oder nach
dem Brand wider dieſe Ordnung vorgegangen , der ſoll ſolches
anzuzeigen ſchuldig ſeyn , und neben deme , daß ſein Nahmen
möͤglichſt verſchwiegen bleiben ſolle , auch ein Drittel von der

Strafe genießen ; da er aber etwas dergleichen wißete , und ver⸗

ſchweigete , oder wohl gar vertuſchen helfete , ſo ſoll er gleich
dem Schuldhafften geſtrafet werden .

§. CXXVII .

Da nun auch diejenige , welche in Herbeybringung deren Feuer⸗
Geraͤthſchafften eine beſondere Geſchwindigkeit bezeigen , Beloh⸗
nung verdienen ; So wollen Wir , daß demjenigen , welcher
die erſte Spritze anſpannt und zur Brand Statt bringt , ein

Rthlr . denen aber , ſo die zweyte Feuer⸗Spritze , den erſten Feuer⸗
Wagen , und den erſten Karch mit einem Lut⸗Faß zur Brunſt
lieferen , jedem ein halber Rthlr . bezahlet werde .

§. CXXIX .



§ CXxxix .

Und Falls diejenige Mannſchafft , welche zum Drucken
deren Spritzen ausgeſetzet iſt , dieſelbe vor Ankunft deren Fuhr⸗
leuten ſelbſt fortziehen und zum Brand bringen wuͤrde , als⸗

dann ſolle unter dieſelbe die ſo eben gedachte Belohnung aus⸗

getheilet werden .

§. cxXX .

Soferne ſich auch jemand bey der Brunſt mit vorzuͤgli⸗
cher Geſchicklichkeit und Fleiße und zumahl mit Ubernehmung
einer beſondern Gefahr verwendet , demſelben ſolle von Unſeren
Ober⸗oder Amtleuten eine denen Umſtaͤnden gemaͤße Beloh⸗
nung geſchoͤpfet werden .

§ cxxxI .

Wir finden billich , daß nichtminder diejenige Schloſſer und

andere Werk⸗Meiſtere und Burgere , welche die Spritzen und

uͤbrige Feuer⸗Geraͤthſchafften alle Vierteljahre viſitiren , und pro⸗

biren , eben ſo , wie diejenige , ſo zu der Feuer⸗Beſchau geord⸗
net ſind , einige Ergoͤtzlichkeit davor empfangen , Wollen dahe⸗
ro , daß ſolche acht Tag von denen gewoͤhnlichen Gemeinds⸗

Frohnten befreyet werden .

§. cxXXII .
Die in Geld zu entrichtende Belohnungen eben ſo , wie

die allenfallſige Zehrungen derenjenigen , ſo die Spritzen bedienen ,
nichtminder der Erſatz des Schadens , ſo der eint⸗ oder andere

bey dem Loͤſchen an ſeinem Leib , oder durch ohnſchuldhaffte
Verlier⸗ oder voͤllige Ruinirung eines Feuer⸗Geraͤthes leidet ,

ſollen aus denen Straf - Gelderen erhoben werden , welche in

Gemaͤßheit dieſer Unſerer Feuer - Ordnung fallen . In deren Er⸗

manglang aber werden dieſe Koͤſten aus der Gemeinds⸗Caſſa
beſtritten , und entrichtet

§. cxXXXIn.
Damit ſich Niemand mit der Unwiſſenheit dieſer Unſerer

Verordnung entſchuldigen koͤnne, und dieſelbe in beſtaͤndigem
Gedaͤchtnis bleibe , ſo ſolle dieſelbe nicht nur gleich jetzo nach
ihrer Einlangung in jeder verſammelten Gemeinde offentlich von

Wort zu Wort verleſen und verkuͤndet, auch ein Exemplar da⸗

von in jede Gerichts⸗ und Gemeinds⸗Lade geleget , nichtmin⸗
der einem jedem Orts⸗Vorgeſetzten Schultheißen ,

J ern ,
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tern , und Burgermeiſtern eines zugeſtellet, ſondern auch dieſe
Verkuͤndigung alle Jahr einmahl wiederhohlet werden .

e . —

Dieſemnach befehlen Wir ſchluͤßlichen Unſeren Raͤthen,
Ober⸗ und Amtleuten , Schultheißen , Stabhaltern , Burger⸗

meiſtern , Gerichts⸗ und Raths⸗Verwandten , wie auch ſamt⸗
lichen Unſeren Unterthanen , und ſonſtigen Landes⸗Inwohneren ,
ohne Ausnahme oder Unterſchied des Stand⸗ und Ranges, die⸗

ſer Unſerer gegenwaͤrtigenVerordnung in allem um ſo gewiſ⸗
ſer nachzukoin men, als lieb jedem ſeyn mag , ſein und deren
ſeinigen eigene Wohlfahrt zu befoͤrderen , und Unſere Ungnade
und ſonſtige Beſtrafung zu vermeiden .

Gegeben in Unſerer Fuͤrſtlichen Reſidenz⸗Stadt Raſtatt
am Sten November des Jahrs 1766 .

Auguſt Georg Wurggraf zu Baden.

AA Mandatum Sereniſſimi
Domini Marchionis Pproprium.

NVOPP. Hof Rath und
Geheimer Secretarlus mppr⸗
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